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restauriert ist die alte Kanzel aus Nussbaumholz, welche in die Ecke gerückt und
tiefer gesetzt wurde. Als Pendant auf der andern Seite ist eine alte Kastenorgel
mit bemalten Flügeln vorgesehen.

Ein mit der Gegend verbundener Stifter und Kunstfreund spendete, nachdem

auch eine elektrische Zuleitung verlegt ist, die nötigen Beleuchtungskörper:
an der Kirchhofmauer und über den Eingängen alte, umgearbeitete Laternen,
im Innern schlichte, handgearbeitete Wandappliquen, die sich dem Ganzen
einfügen sollen. Hochwillkommen ist ein Geschenk von alten zinnenen Tauf- und

Abendmahlsgeräten, die im wiederhergestellten Sakramentshäuschen aufbewahrt

werden sollen. Eigentlich gehört, um die Verbindung mit der Geschichte

und besonders mit der Vergangenheit Balms zu unterstreichen, auch ein Ab-

guss der herrlichen, sitzenden Madonna in den Raum, die sich jetzt in Oberdorf
befindet. Die nördliche Fensternische wäre ein ausgezeichneter Standort für
das vermutete alte Gnadenbild von Balm.

Mit der Restaurierung wurde auch der originelle Glockenstuhl, der neben

der Kirche steht, neu gerichtet und in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt.

Er ist der einzige dieser Art im Kanton Solothurn.
Der kleine Biedermeier-Pavillon an der Südostecke mit der «Gartenlaube»

gab einiges zu reden. Nachdem sich herausgestellt hat, dass der Grossteil des

Holzes ergänzt werden müsste, gab die Denkmalpflege dem Begehren der
Bevölkerung auf Abbruch des Häuschens nach.

Seit einiger Zeit sind der alte Plattenpfad und der durch die Wiesen
aufsteigende «Holzweg» ergänzt durch ein Strässchen von Osten her, mit
platzartiger Erweiterung. Der steile Weg hinauf zum Bergkirchlein wird am
Schluss der Restaurierung ebenfalls instand gestellt, so dass niemand mehr wegen

des schwierigen Zuganges auf den Besuch des Balmkirchleins verzichten

muss. Es wäre erfreulich und den vielen treuen Mithelfern bei der Restaurierung
eine Belohnung, wenn die uralte Kultstätte neue Impulse empfinge durch
vermehrte Gottesdienste, durch Hochzeiten und durch Besuche romantisch veranlagter

Wanderer und Kunstfreunde.

REDAKTIONELLES
Mit diesem Heft —• dem beschwerlichsten von allen — verabschiedet sich der

Unterzeichnete als Redaktor der «Jurablätter». Er dankt seinen treuen Lesern, den Mitarbeitern

und dem Verlag Habegger AG. für die Sympathie, Unterstützung und Verständnis
in diesen zehn Jahren der Schriftleitung und hofft, der ihm ans Herz gewachsenen
Zeitschrift auch weiterhin verbunden zu bleiben. — Zum neuen Redaktor wählte die
Redaktionskommission den langjährigen, ausgezeichneten Mitarbeiter der «Jurablätter», Dr.
Hans Sigrist, Direktor der Solothurner Zentralbibliothek und Präsident des Historischen
Vereins des Kantons Solothurn. Möge unser Sorgenkind unter seiner Obhut gesunden,
stramm heranwachsen und vor allem immer pünktlich zur Stelle sein. Viel Glück!

G. Loertscher

192


	Redaktionelles

